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Gemeinde Ehningen 
Bebauungsplan mit Satzung über  
Örtliche Bauvorschriften 
„Gewerbegebiet Leimental/Mahden“ 
 
Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 BauGB 
 

 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 03.11.2022 
und der Frist von einem Monat gemäß § 4 Abs. 2 BauGB um Stellungnahme gebeten.  

 
Über die Stellungnahmen der Behörden wird im Folgenden berichtet: 
____________________________________________________________________ 
 

 

Behörden 
u. sonstige 
Träger öf-
fentlicher 
Belange 
 

Schreiben 
vom 

Stellungnahme 
Abwägungsvorschlag 
der Verwaltung 

1 TransnetBW 
GmbH 

04.11.2022 wir haben Ihre Unterlagen dankend erhal-
ten und mit unserer Leitungsdokumentation 
abgeglichen. 
Im geplanten Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes „Gewerbegebiet Leimental / 
Mahden" in Ehningen betreibt und 
plant die TransnetBW GmbH keine 
Höchstspannungsfreileitung. 
Daher haben wir keine Bedenken und An-
merkungen vorzubringen. Eine weitere 
Beteiligung am Verfahren ist nicht 
erforderlich. 

Kenntnisnahme 

2 Eisenbahn-
Bundesamt 

09.11.2022 Ihr Schreiben ist am 03.11.2022 beim Eisen-
bahn-Bundesamt eingegangen und wird hier 
unter dem o. a. Geschäftszeichen bearbeitet. 
Ich danke Ihnen für meine Beteiligung als 
Träger öffentlicher Belange.  
Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige 
Planfeststellungsbehörde für die Betriebsan-
lagen und die Bahnstromfernleitungen (Ei-
senbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des 
Bundes. Es prüft als Träger öffentlicher Be-
lange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten 
Planungen bzw. Vorhaben die Aufgaben 
nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahn-
verkehrsverwaltung des Bundes berühren.  
Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes 
werden von der Planung berührt. Bei Beach-
tung der nachfolgenden Nebenbestimmun-
gen bestehen keine Bedenken:  
Ich weise darauf hin, dass Flächen einer 
Eisenbahn des Bundes nicht überplant wer-
den dürfen. Um solche Flächen handelt es 
sich, wenn 
• Grundstücke von einer Entscheidung ge-
mäß § 18 AEG erfasst worden sind,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 

Architekten 

Partnerschaft GbR 

Stuttgart 
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• das planfestgestellte Vorhaben verwirklicht 
worden ist,  
• die Grundstücke für Bahnbetriebszwecke 
tatsächlich in Dienst genommen worden sind.  
Aus diesem Grund sind diese Flächen auf-
grund des Fachplanungsprivilegs aus § 18 
AEG i.V.m. § 38 BauGB der kommunalen 
Planungshoheit entzogen, solange sie nicht 
gemäß § 23 AEG von Bahnbetriebszwecken 
freigestellt worden sind.  
Weiterhin dürfen keine Bahnanlagen geän-
dert werden. Aus den mitgelieferten Unterla-
gen ist nicht ersichtlich, ob es zu irgendwel-
chen Änderungen kommt. Ergibt sich im Zu-
sammenhang mit einem Bebauungsplan die 
Notwendigkeit der Änderung einer Betriebs-
anlage (z.B. die Versetzung eines Oberlei-
tungsmastens) sind diese Änderungen nur im 
Rahmen eines Planrechtsverfahrens nach § 
18 AEG zulässig. Wenn an den Bahnanlagen 
nichts geändert wird, bestehen keine Beden-
ken, die Flächen sind nachrichtlich darzustel-
len im B-Plan.  
Bitte beachten Sie, dass das Eisenbahn-
Bundesamt nicht die Vereinbarkeit aus Sicht 
der Betreiber der Eisenbahnbetriebsanlagen 
(Deutsche Bahn AG, DB Immoblien, Region 
Südwest, Gutschstr.6, 76137 Karlsruhe) prüft. 
Die Betreiber dieser Anlagen sind möglicher 
Weise betroffen. Daher wer-den die gebote-
nen Beteiligungen empfohlen, sofern sie nicht 
bereits stattfinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Deutsche Bahn AG 
wurde in diesem Ver-
fahren bereits beteiligt. 

3 Handwerks-
kammer 
Region 
Stuttgart 

16.11.2022 Zu diesem Bebauungsplan haben wir keine 
Bedenken oder konkrete Anregungen. Die 
Handwerkskammer Region Stuttgart begrüßt 
die Festsetzung von Gewerbegebieten. Da 
sich ein Handwerksbetrieb im Planbereich 
befindet, bitten wir Sie darum, uns auch an 
den weiteren Verfahren zu beteiligen. 

Kenntnisnahme 
 
Es wird entsprechend 
verfahren. 

4 Regie-
rungspräsi-
dium Frei-
burg 
 
Landesamt 
für Geolo-
gie, Roh-
stoffe und 
Bergbau 

23.11.2022 Unter Hinweis auf unsere weiterhin gültige 
Stellungnahme vom 14.08.2019 (Az. 2511 // 
19-07100) sowie die Abschnitte E4 und E6 
des Textteiles zum Bebauungsplan (Stand 
22.07.2022) sind von unserer Seite zum in 
der Offenlage modifizierten Planvorhaben 
keine weiteren Anmerkungen vorzubrin-
gen. 

Kenntnisnahme 

   
Stellungnahme vom 14.08.2019: 

Geotechnik  

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhö-
rungsverfahren des LGRB als Träger öffentli-
cher Belange keine fachtechnische Prüfung 
vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein 

 
 
 
 
Berücksichtigung  
Ein entsprechender 
Hinweis wurde im 
Textteil des Bebau-
ungsplans aufge-
nommen.  
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ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, 
Baugrundgutachten oder geotechnischer 
Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des 
gutachtenden Ingenieurbüros.  

Andernfalls empfiehlt das LGRB die Über-
nahme der folgenden geotechnischen Hin-
weise in den Bebauungsplan:  

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage 
der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Ausstrichbereich der Gesteine der Erfurt-
Formation (Lettenkeuper), welche im südli-
chen Randbereich des Plangebietes von 
quartärem Lösslehm mit einer zu erwarten-
den Mächtigkeit von bis zu wenigen Metern 
überlagert werden.  

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener 
Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung 
geeignet sind, ist zu rechnen.  

Der Lösslehm neigt zu einem oberflächenna-
hen saisonalen Schwinden (bei Austrock-
nung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) 
des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungs-
bodens. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder 
lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) 
sind nicht auszuschließen.  

Sollte eine Versickerung der anfallenden 
Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirt-
schaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeits-
blatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im 
Einzelfall die Erstellung eines entsprechen-
den hydrologischen Versickerungsgutachtens 
empfohlen.  

Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmer-
füllter Spalten ist bei Anlage von Versicke-
rungseinrichtungen auf ausreichenden Ab-
stand zu Fundamenten zu achten.  

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im 
Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundauf-
bau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum 
Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen 
wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) 
wer- den objektbezogene Baugrunduntersu-
chungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 
4020 durch ein privates Ingenieurbüro emp-
fohlen. 
 

 



Anlage 6 
 

 

Gemeinde Ehningen   - 4 – 
Bebauungsplan “Gewerbegebiet Leimental/Mahden” – Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB 
Stand 12.01.2023 

 

Rotebühlstr. 169/1 

70197 Stuttgart 

 Tel. 0711/64869-200 

 Fax 0711/64869-299 

www.arp-stuttgart.de 

 
 

5 Deutsche 
Bahn AG 

29.11.2022 Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen 
aus eisenbahntechnischer Sicht hinsichtlich 
der TöB-Belange keine Einwendungen, wenn 
folgende Hinweise und Anregungen beachtet 
werden:  
„Die im Bebauungsplangebiet ausgewiese-
nen bebaubaren Grundstücke / öffentlichen 
Verkehrsflächen sind entlang der Grenze zu 
den Bahnanlagen mit einer dauerhaften Ein-
friedung ohne Öffnung bzw. einer Leitplanke 
abzugrenzen.“ Durch die mit der Baumaß-
nahme verbundene Besiedlung wird für die 
Anwohner und deren Kinder eine Gefahren-
quelle gegenüber dem Eisenbahnbetrieb 
geschaffen, für deren Abwehr nach den 
Grundsätzen des § 823 BGB derjenige, wel-
cher diesen Zustand schafft, zuständig ist. 
Konkret bedeutet dies, dass der jeweilige 
Bauherr verkehrssicherungspflichtig ist. Die 
Baulast zur Erstellung und der Unterhalt liegt 
beim jeweiligen Grundstückseigentümer. 
Diese Maßnahme dient zum Schutz der Per-
sonen und Fahrzeuge vor den Gefahren des 
Eisenbahnbetriebes und vermeidet das Ent-
stehen „wilder Bahnübergänge“. 
 
In den Baugenehmigungen ist von den po-
tentiellen Antragstellern die Einfriedigung als 
Auflage, gemäß Bebauungsplan zu fordern. 
Rechtsgrundlage ist die Wahrung der Ver-
kehrssicherungspflicht gemäß den Grundsät-
zen des § 823 BGB.  
„Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich 
von Bahnanlagen müssen den Belangen der 
Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entspre-
chen. Bepflanzungen sind daher nach Bahn-
Richtlinie 882 „Handbuch Landschaftspla-
nung und Vegetationskontrolle“ zu planen 
und herzustellen“. Die für die Planung erfor-
derlichen Richtlinienmodule 882.0210 bis 
882.0230 sowie 882.0332 bis 882.0333A01 
können bei der folgenden Stelle bezogen 
werden: DB Kommunikationstechnik GmbH 
Medien- und Kommunikationsdienste Lo-
gistikcenter (T.CVM 4) Kriegsstraße 136 
76133 Karlsruhe Tel.: 0721-938-5965 Fax: 
0721-938-5509 dzd-
bestellservice@deutschebahn.com Des wei-
teren verweisen wir darauf, dass nach den 
anerkannten Regeln der Technik (DIN VDE 
0115 Teil 3, 1997-12 und DIN EN 50122-1) 
zwischen Oberleitungsanlagen und Ästen 
von Bäumen oder Sträuchern ein Abstand 
von mindestens 2,50 m eingehalten werden 
muss.  
Die Anpflanzungen im Grenzbereich entlang 
der Bahnanlagen sind so zu gestalten, dass 
ein Überhang nach § 910 BGB vermieden 
wird und die Vorgaben des Nachbarrechtes 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Das Plangebiet grenzt 
nicht unmittelbar an die 
Bahnanlagen an. 
Im Bereich der Gleisan-
lagen sind keine Ände-
rungen dieser Art ge-
plant. 
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eingehalten sind. Die Pflanzung darf zu kei-
nem Zeitpunkt die Sicherheit des Eisenbahn-
betriebes gefährden.  
Es ist zu berücksichtigen, dass es im Nahbe-
reich von Bahnanlagen zu Immissionen aus 
dem Bahnbetrieb kommen kann. Hierzu ge-
hören Bremsstaub, Lärm, Erschütterungen 
und Beeinflussungen durch elektromagneti-
sche Felder.  
Es können keine Ansprüche gegenüber der 
Deutschen Bahn AG für die Errichtung von 
Schutzmaßnahmen geltend gemacht werden. 
Ersatzansprüche gegen die Deutsche Bahn 
AG, welche aus Schäden aufgrund von Im-
missionen durch den Eisenbahnbetrieb ent-
stehen, sind ausgeschlossen.  
 
Die benachbarten Streckengleise sind mit 
Oberleitung überspannt. Bei den Arbeiten 
sind die Schutzabstände zu den spannungs-
führenden Teilen der Oberleitungsanlage 
nach DIN VDE 0105, DIN VDE 0115 und DIN 
VDE 0210 einzuhalten. Der Mindestabstand 
zu spannungsführenden Teilen von 3,00 m 
darf während der Bauausführung und auf 
Dauer nicht unterschritten werden.  
Von Standflächen, die von Personen betreten 
werden dürfen, sind die Mindestabstände zu 
spannungsführenden Teilen der Oberlei-
tungsanlage nach DIN EN 50121*VDE 0115 
und EN 50122-1 einzuhalten.  
Anfallende Abwässer u. Oberflächenwässer 
dürfen nicht auf Bahngelände geleitet wer-
den. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentli-
che Kanalisation abzuleiten. Einer Versicke-
rung in Gleisnähe kann nicht zugestimmt 
werden.  
 
Beleuchtungsanlagen von Parkplätzen, We-
gen, Werbung und dergleichen sowie Solar- 
und Photovoltaikanlagen, sind blendfrei zum 
Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. Sie 
sind in ihrer Farbgebung und Strahlrichtung 
so anzuordnen, dass jegliche Signalver-
wechslung und Blendwirkung ausgeschlos-
sen ist. Sollte sich nach der Inbetriebnahme 
eine Blendung heraus-stellen, so sind vom 
Bauherrn entsprechende Abschirmungen 
anzubringen.  
Bei Planungen und Baumaßnahmen im Um-
feld der Bahnlinie ist die Deutsche Bahn AG 
frühzeitig zu beteiligen, da hier bei der Bau-
ausführung ggf. Bedingungen zur sicheren 
Durchführung des Bau- sowie Bahnbetriebes 
zu beachten sind. Dies gilt sowohl für eine 
Beteiligung als Angrenzer sowie im Rahmen 
einer Fachanhörung gemäß Landesbauord-
nung Baden-Württemberg als auch für ge-
nehmigungsfreie Bauvorhaben, bei denen die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Beteiligung direkt durch den Bauherrn zu 
erfolgen hat. Da auch bahneigene Kabel und 
Leitungen außerhalb von Bahngelände ver-
legt sein können, ist rechtzeitig vor Beginn 
der Maßnahme eine Kabel- und Leitungsprü-
fung durchzuführen. Alle Beteiligungen und 
Anfragen sind an die folgende Stelle zu rich-
ten: Deutsche Bahn AG DB Immobilien, 
CR.R 04-SW(E) Gutschstraße 6 76137 Karls-
ruhe  
Wir bitten Sie, uns die Abwägungsergebnisse 
und den Satzungsbeschluss zu gegebener 
Zeit zuzusenden und an weiteren Verfahren 
zu beteiligen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Es wird entsprechend 
verfahren. 

6 Regie-
rungspräsi-
dium Stutt-
gart 

30.11.2022 Raumordnung 
Die Gemeinde Ehningen hat die Aufstellung 
des Bebauungsplans „Gewerbegebiet 
Leimental/Mahden“ beschlossen, der auf 
einem Gebiet von ca. 4 ha ein Gewerbege-
biet festsetzen soll. Im Gegensatz zur früh-
zeitigen Anhörung zu der wir am 30.08.2019 
Stellung genommen haben, wurde das Plan-
gebiet um ca. 1,6 ha verkleinert.  
Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans 
erfolgt die 6. Änderung des Flächennut-
zungsplans, um die Darstellung gewerblicher 
Bauflächen wie im Bebauungsplan zu ermög-
lichen. Bisher stellt der Flächennutzungsplan 
dort größtenteils Flächen für Gemeinbedarf 
und teils Flächen für Landwirtschaft dar. 
Da die Fläche im Vorgriff auf eine Gesamt-
fortschreibung des Flächennutzungsplans 
ausgewiesen wird, ist diese Flächenauswei-
sung in die Bedarfs- und Bauflächenbilanz 
der nächsten Gesamtfortschreibung einzu-
stellen. 
Bei jeder Bauleitplanung ist die städtebauli-
che Erforderlichkeit im Sinne einer Bedarfs-
begründung der Planung gem. § 1 Abs.3 
BauGB darzustellen und zu prüfen. 
Die in der Begründung gemachten Ausfüh-
rungen zur Erforderlichkeit der Planung 
können so mitgetragen werden. 
 
Wir weisen darauf hin, dass das Plangebiet 
in einem Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft 
gemäß Plansatz 3.2.2 (G) Regionalplan 
Stuttgart liegt. In diesen Vorbehaltsgebieten 
ist der Erhaltung der besonders geeigneten 
landwirtschaftlichen Bodenflächen bei der 
Abwägung mit konkurrierenden Nutzungen 
ein besonderes Gewicht beizumessen. 
 
Des Weiteren weisen wir noch auf den Bun-
desraumordnungsplan für Hochwasser 
und dessen erheblichen Prüfpflichten (Ziel 
der Raumordnung) – insbesondere 
Starkregenereignisse betreffend – und die 
dort genannten Grundsätze, die bei der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Abwägung zu berücksichtigen sind, hin. 
Ziele der Raumordnung sind als verbindliche 
Vorgaben, die nicht der Abwägung unterlie-
gen, zu beachten (§ 3 Abs.1 Nr. 2 ROG und 
§ 4 Abs. 1 ROG). Grundsätze und 
sonstige Erfordernisse der Raumordnung 
sind im Rahmen der Abwägung zu berück-
sichtigen 
(§ 3 Abs. 1 Nr. 3 und 4, § 4 Abs. 1 ROG). 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster 
wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, dem 
Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des 
Planes eine Fertigung der Planunterlagen 
in digitalisierter Form an das Postfach Koor-
dinationBauleitplanung@rps.bwl.de zu sen-
den. Die Stadtkreise und großen Kreisstädte 
werden gebeten, auch den Bekanntma-
chungsnachweis digital vorzulegen. 
 
Anmerkung: 
Abteilung 8 – Landesamt für Denkmalpflege 
– meldet Fehlanzeige. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Es wird entsprechend 
verfahren. 

7 Landratsamt 
Böblingen 

05.12.2022 Baurecht  
(Herr Schwenker, Tel.: 07031/663 - 1278, 
Frau Schäfer-Gauger, Tel.: 07031/663-4004) 
 
Zu Punkt D 1.1 

Aus dieser Festsetzung geht nicht klar her-
vor, ob eine Dachbegrünung gefordert wird 
oder nicht. 

Wie schlagen weiterhin vor, aus Gründen des 
Klimaschutzes und aus Gründen der Regen-
wasserrückhaltung, diese Dachbegrünung zu 
fordern. Zumindest Teilbereiche (x % der 
Dachfläche, z. B. der Verwaltungstrakt eines 
Betriebes, etc.) sollten begrünt gefordert 
werden. 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Dachbegrünung 
wurde bisher bereits 
unter C 10.5 für die 
Hauptbaukörper und 
überdachte Stellplät-
ze/Carports festge-
setzt. Eine Mindestflä-
che von 70% aller 
Dachflächen der 
Hauptbaukörper sowie 
Dachflächen von Gara-
gen und überdachten 
Stellplätzen wurde 
bereits gefordert.  

   Klimaschutz 
 
Wir weisen darauf hin, dass am 30.07.2011 
das Gesetz zur Förderung des Klimaschut-
zes bei der Entwicklung in den Städten und 
Gemeinden in Kraft getreten ist.  
 
Mit dieser Gesetzesnovelle ist der Klima-
schutz zu einem Planungsleitsatz (Aufgabe 
der Bauleitplanung) und damit abwägungsre-
levant geworden. Den Erfordernissen des 
Klimaschutzes ist daher sowohl durch Maß-
nahmen, die dem Klimawandel entgegenwir-
ken, als auch durch solche, die der Anpas-
sung an den Klimawandel dienen, Rechnung 
zu tragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Um dem Klimaschutz 
gerecht zu werden 
wurden in dem Plange-
biet verschiedene 
Festsetzungen zur 
Grünordnung getroffen. 
Diese betreffen ein 
Pflanzgebot von Ein-
zelbäumen je angefan-
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Wir bitten daher diesen Belang im Rahmen 
des Verfahrens mit der entsprechenden Ge-
wichtung zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die sich aus der Photovoltaikpflichtverord-
nung ergebenden Regelungen sind zu be-
achten. 
 
 
 

gene 500m² Grund-
stücksfläche, die Fest-
setzung zur Dachbe-
grünung sowie eine 
Pflanzgebotsfläche für 
eine Randeingrünung. 
Die begrünten Flächen 
wirken sich positiv auf 
das Lokalklima und die 
lufthygienische Situati-
on aus und bietet Le-
bensraum für Tiere und 
Pflanzen. Bei der 
Pflanzenliste wurde 
unter anderem auf 
gebietsheimische, 
standortgerechte und 
klimageeignete Gehöl-
ze geachtet. 
 
 
Kenntnisnahme 
Photovoltaikanlagen 
sind in Kombination mit 
der Dachbegrünung 
zulässig siehe D 1.1. 

   Immissionsschutz (Frau Ricken, Tel.: 
07031/663-3431) 

Es wird begrüßt, dass die ausnahmsweise 
Zulässigkeit von Wohnungen nach § 8 Abs. 3 
Nr. 1 BauNVO ausgeschlossen wird. 

Weitere Anmerkungen bestehen aus unserer 
Sicht nicht. 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

   Naturschutz (Herr Arnold, Tel.: 07031/663-
2793) 

Im Einvernehmen mit dem Kreisnaturschutz-
beauftragten bestehen keine Bedenken ge-
gen den geplanten Bebauungsplan. 

Für den planexternen Oberbodenauftrag 
(C11.2) ist frühzeitig, mit mindestens 4 Wo-
chen Vorlaufzeit, ein Auffüllantrag zu stellen.  

Hinweis: Die Ausbringung des Bodens kann 
u. U. aus artenschutzrechtlichen Gründen 
nicht jederzeit erfolgen, ggf. werden vorge-
zogene Maßnahmen nötig. Hinweise hierzu 
und zu weiteren Aspekten können Sie dem 
Merkblatt „Aufschüttungen (Auffüllungen) im 
Außenbereich“ entnehmen, welches über die 
Internetseite des Landratsamtes abrufbar ist. 
Rückfragen können über landwirtschaft-
naturschutz@lrabb.de an die untere Natur-
schutzbehörde gerichtet werden. 

Die planexternen Ausgleichsmaßnahmen 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Es wird entsprechend 
verfahren.  
 
 
Kenntnisnahme 
Zur fachgerechten 
Durchführung wird 
diese Maßnahme durch 
einen Bodengutachter 
fachlich begleitet. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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sind vor Satzungsbeschluss über eine öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung zwischen Kom-
mune und Landratsamt zu sichern. Bei Maß-
nahmen auf Flächen Dritter ist eine weiter-
führende rechtliche Sicherung erforderlich. 
Aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde 
kann dies beispielsweise über eine Baulast 
erfolgen.  

Sofern landwirtschaftliche Flächen genutzt 
werden sollen, ist eine landwirtschaftliche 
Doppelförderung für die Zukunft auszu-
schließen. So können Sanktionen im Bereich 
der EU-Förderung ausgeschlossen werden. 
Hierüber sollten die Eigentümer und Bewirt-
schafter durch die Kommune informiert wer-
den.  

Die Maßnahmen werden durch das Landrat-
samt in das Kompensationsverzeichnis ein-
getragen. 

Wir empfehlen dringend, dass die Pflanzge-
botsfläche „C 10.3“ als Gemeindefläche rea-
lisiert wird, um so die Umsetzung und Unter-
haltung sicherzustellen. 

 

 

 

 

 

 

Zur Überprüfung und Vollständigkeit der Un-
terlagen zum Artenschutz, ist uns die Habi-
tatpotentialanalyse mit Abschichtung der 
prüfungsrelevanten Arten zukommen zu las-
sen. 

 

Es wird entsprechend 
verfahren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Berücksichti-
gung 
Zur Sicherstellung der 
Umsetzung wurde die-
se Maßnahme als ver-
pflichtend festgeschrie-
ben. Die entsprechen-
de Umsetzung des 
Pflanzgebotes wird 
durch die Gemeinde 
überwacht. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Alle relevanten Unter-
lagen zum Artenschutz 
lagen entsprechend 
aus.  

   Landwirtschaft (Frau Walter, Tel.: 
07031/663-2363) 

Wie bereits in der Stellungnahme zum Vor-
entwurf dargestellt wurde, umfasst der vorlie-
gende Bebauungsplan einen Flächenumfang 
von ca. 4 ha. Diese Fläche wird überwiegend 
landwirtschaftlich genutzt. Prinzipiell beste-
hen von Seiten der Unteren Landwirtschafts-
verwaltung Bedenken gegen die Inanspruch-
nahme von landwirtschaftlichen Flächen.  

Das Plangebiet wird aktuell von zwei land-
wirtschaftlichen Betrieben bewirtschaftet. 
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Einer davon verliert zusätzlich im Rahmen 
eines weiteren Bebauungsplanverfahrens in 
Gärtringen weitere Flächen. Dennoch kann 
nicht von einer Existenzgefährdung ausge-
gangen werden.  

Die Darstellung der landwirtschaftlichen Be-
troffenheit ist unter dem Punkt 4.4.1 Boden 
im Umweltbericht anhand der Digitalen Flur-
bilanz ausreichend dargestellt.  

Im Umkreis des Planungsgebietes befinden 
sich zum einen der Reitverein Ehningen und 
zum anderen zwei pferdehaltende landwirt-
schaftliche Betriebe. Nach unserem Wissen 
sind im Reitverein keine Pferde eingestallt. 
Auf Grund des großen Abstands (> 190 m) 
zu den anderen Betrieben kann nicht von 
einer unzumutbaren Geruchsimmission aus-
gegangen werden. 

Im Rahmen der naturschutz- und arten-
schutzrechtlichen Ersatz- und Ausgleichs-
maßnahmen soll der verwertbare Oberboden 
auf auffüllwürdigen Böden aufgebracht wer-
den.  

Die im Umweltbericht genannten Flurstücke 
(2139, 2140-2143, auf der Gemarkung 
Ehningen) sind nach Bodenart und Zu-
standsstufe (T5V 49/45 und LT4V 57/53) für 
eine Bodenverbesserungsmaßnahme geeig-
net.  

Zusätzlich muss als CEF-Maßnahme für die 
Feldlerche eine Schwarzbrache, bzw. Bunt-
brache angelegt werden. Hierbei handelt es 
sich um einen Flächenumfang von 2.950 m². 
Diese Flächen befinden sich innerhalb eines 
größeren Ackerschlags, dessen Bewirtschaf-
tung dadurch erschwert wird.  

Da mit dem zukünftigen Bewirtschafter diese 
Maßnahme vertraglich geregelt wird, handelt 
es sich um eine produktionsintegrierte Maß-
nahme. Somit können zu den Kompensati-
onsmaßnahmen die Bedenken von unserer 
Seite zurückgestellt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

   Wasserwirtschaft (Herr Steinacker, Tel.: 
07031/663-1259) 
 
Abwasser- / Niederschlagswasserbeseiti-
gung 

Grundsätzlich keine Bedenken. 

 
 
 
Kenntnisnahme 

   
Bodenschutz 

Im Plangebiet stehen hochwertige Böden an. 
Insgesamt ist im gesamten Geltungsbereich 
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des Bebauungsplans von Beeinträchtigungen 
der natürlichen Bodenfunktionen auszuge-
hen. 

Wesentliche Maßnahme zur Eingriffsminde-
rung und zur Umsetzung des im § 1 (a) 
BauGB geforderten sparsamen und scho-
nenden Umgang mit Böden ist ein bereits in 
der Planungsphase von einem erfahrenen 
bodenkundlichen Baubegleiter (BBB) erstell-
tes und mit dem Landratsamt abgestimmtes 
Bodenmanagement- und Verwertungs-
konzept (Bodenschutzkonzept). Die Um-
setzung der Maßnahmen während der Bau-
phase ist von dem BBB zu begleiten und das 
Bodenschutzkonzept fortzuschreiben.  

Um eine Klassifizierung der Eignung des 
anfallenden Bodenaushubs für Rekultivie-
rungszwecke (u. a. Aufbau der oberen 2 m 
auf Steinbruchrekultivierungen, Deponien) 
frühzeitig treffen zu können, sollte bereits bei 
Erstellung von Baugrundgutachten die Be-
schreibung von Schürfen/Sondierbohrungen 
für die oberen, lockeren Bodenschichten (ca. 
oberen 1 - 2 m) über Gesteinen nach der 
bodenkundlichen Ansprache (Kartieranlei-
tung) erfolgen. 

Unbelasteter Bodenaushub ist getrennt nach 
Qualität (humoser Boden, kulturfähiger Un-
terboden, toniges oder steiniges Unter-
grundmaterial) und Eignung zu entnehmen, 
fachgerecht zu lagern und zu verwerten.  

Insbesondere für die im Süden des Pla-
nungsgebiets vorgesehene Retentionsflä-
che, die auf hochwertigen Ackerböden (Bo-
denzahl 70) hergestellt werden soll, gilt fol-
gendes: 

Künftige Grün- und Retentionsflächen sind 
während des Baubetriebes durch Aufstellen 
von Bauzäunen wirksam vor Bodenbeein-
trächtigungen wie Verdichtungen u. a. zu 
schützen und nicht als Lager- und Abstellflä-
chen zu gebrauchen. 

Im Bereich von Grünflächen und Retentions-
becken/-flächen dürfen die Böden nur mit 
leichten Raupenfahrzeugen (max. Boden-
druck 4 N/cm²) befahren werden. Zum 
Schutz vor Erosion und Verschlämmung sind 
Retentionsmulden zügig fertigzustellen und 
einzugrünen.   

Zur Förderung des Wasseraufnahmevermö-
gens und der Bodenstruktur sind auf allen 
Grünflächen als Erst- bzw. Zwischenbegrü-
nung tief- und intensivwurzelnde Pflanzenar-

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die „Ausgleichsmaß-
nahme A2 – Boden-
verwertung“ wird wie 
unter C 11.2 beschrie-
ben von einem Boden-
gutachter fachlich be-
gleitet.  
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Im Zuge der Bau-
grunduntersuchung 
vom 17. Oktober 2019 
der Fa. BGU wurden 
sieben Kernbohrungen 
durchgeführt und diese 
analysiert. Die Ergeb-
nisse sind dem Bebau-
ungsplanverfahren als 
Gutachten beigefügt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Der Hinweis E 3. Bo-
denschutz wurde ent-
sprechend ergänzt. 
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ten zu verwenden (z. B. Ölrettich, Sonnen-
blume, Lupine, Senf, Luzerne etc.) oder zu-
mindest Gräsermischungen mit mindestens 
30 % Bodenlockerungskräutern. 

Eingetretene Verdichtungen im Bereich un-
bebauter Flächen sind nach Ende der Bauar-
beiten durch fachgerechte Bodenlockerung 
zu beseitigen.  

Unbrauchbare und/oder belastete Böden sind 
von verwertbarem Bodenaushub zu trennen 
und einer Aufbereitung oder einer geordne-
ten Entsorgung zuzuführen. 

Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind 
so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. Vermi-
schungen mit Bodenmaterial auszuschließen 
sind. 

Hinweis: Für Rekultivierungszwecke geeigne-
tes, kulturfähiges Bodenmaterial wird in den 
kommenden Jahren für die Oberflächenab-
dichtung der ehemaligen Kreismülldeponie 
Leonberg benötigt. 

Das Landratsamt bietet für alle Bauvorhaben 
die Unterstützung bei der Unterbringung von 
anfallendem, unbelastetem Bodenaushub an 
(Bodenbörse des Landkreises). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

   
Grundwasserschutz, oberirdische Gewäs-
ser 

Entsprechend der vorliegenden Baugrundun-
tersuchung der Fa. BGU, muss bei den Er-
schließungsarbeiten (insbesondere Leitungs-
verlegungen) mit anfallendem Grundwasser 
gerechnet werden. Es ist daher durch die 
Gemeinde Ehningen rechtzeitig vor Beginn 
der Erschließungsarbeiten eine wasserrecht-
liche Erlaubnis für erforderliche bauzeitliche 
Grundwasserabsenkungen beim Landrats-
amt Böblingen zu beantragen. 

Während der Erschließungsarbeiten ist das 
Verschlämmen des am Südrand des Er-
schließungsgebietes liegenden Entwässe-
rungsgrabens durch entsprechende Gestal-
tung des Bauablaufs zu vermeiden. 

Es wird empfohlen, folgenden Hinweis (E 4) 
im Textteil des Bebauungsplanes ergänzend 
aufzunehmen: 

Bei der Erstellung von Untergeschossen ist 
mit anfallendem Grundwasser zu rechnen. 
Eine individuelle bauwerksbezogene Bau-
grunderkundung wird für jedes Bauvorhaben 

 
 
 
Kenntnisnahme 
Eine wasserrechtliche 
Erlaubnis wurde bean-
tragt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Der Hinweis E4 wurde 
entsprechend ergänzt.  
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empfohlen.  

Entsprechende Hinweise zur hydrogeologi-
schen Situation können auch der Baugrund-
untersuchung im Zusammenhang mit der 
Baugebietserschließung der Fa. BGU ent-
nommen werden.  

Das Gutachten kann bei der Gemeinde 
Ehningen eingesehen werden. 

   
Straßenbau (Herr Buck, Tel.: 07031/663-
1044) 

Einmündung in die K 1002 
 
Für die geplante Einmündung sind die Ent-
wurfselemente der Richtlinien für die Anlage 
von Landesstraßen, Ausgabe 2012 zu be-
achten.  
 
Die Ausbildung und Länge der Aufstellfläche 
des Abbiegestreifens auf der K 1002 ergibt 
sich aus dem zu erwartenden Rückstau, der 
mittels eines Verkehrsgutachtens ermittelt 
werden muss.  
Die Befahrbarkeit der Einmündung ist für alle 
Ab- und Einbiege Vorgänge für das größte 
zugelassene Fahrzeug zu prüfen und nach-
zuweisen. Weiter ist die Anfahrsicht nachzu-
weisen.  
 
Zwischen Fuß-/Radweg und der K 1002 ist 
ein Sicherheitstrennstreifen von mindestens 
1,75 m nach den Empfehlungen für Radver-
kehrsanlagen einzuhalten. 
 
Der Straßenentwurf im Bereich der K 1002 ist 
dem Straßenbauamt zur Abstimmung vorzu-
legen. 
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird entsprechend 
verfahren.  

   Bushaltestelle 
 
Die an der K 1002 geplante Bushaltestelle, 
sollte vorrangig in die innere Erschließung 
verlegt werden. Der Bedarf und Lage der 
Haltestelle ist mit dem Amt für ÖPNV abzu-
stimmen.  
 
Grundsätzlich sind beidseitige Haltestellen 
anzuordnen, die bei einer Lage außerhalb 
des Erschließungsbereichs, über eine barrie-
refreie Straßenüberquerung für Fußgänger 
erreichbar sind. Die Zugänglichkeit und der 
Wartebereich für Fußgänger zur Haltestelle 
müssen barrierefrei ausgeführt und entspre-
chend dimensioniert werden.  
 
Bei Straßen der Entwurfsklasse EKL 3 und 
EKL 4 sollte die Ausbildung der Haltestelle 

 
 
Kenntnisnahme 
Die Lage und Anbin-
dung der Bushaltestelle 
wird im weiteren Ver-
fahren in Absprache 
mit den Busunterneh-
men nach Untersu-
chung der voraussicht-
lichen Fahrgastabde-
ckung festgelegt.  
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als Buskap anstelle einer Busbucht bevor-
zugt werden, wenn es die Verkehrsverhält-
nisse zulassen.  
 

   
Baugrenze 

Der überbaubare Abstand der Grundstückflä-
che zum Fahrbahnrand der Kreisstraße muss 
gemäß § 22 Abs. (1) Straßengesetz für Ba-
den-Württemberg längs der Kreisstraße eine 
Entfernung von mindestens 15 m betragen. 
Im Weiteren gelten die Anbaubeschränkun-
gen nach dem Straßengesetz für Baden 
Württemberg. Für das Aufstellen von Werbe-
anlagen wird auf § 22 Abs. (5) des Straßen-
gesetzes für Baden-Württemberg verwiesen.  

 
 
Berücksichtigung 
Das Baufenster im 
Nord-Osten des Plan-
gebiets weist lediglich 
einen Abstand von 
rund 8,5 Metern zur 
Straßengrenze der 
Kreisstraße. Dies ist 
dem bestehenden ge-
werblichen Betrieb 
geschuldet. Die The-
matik wurde mit dem 
LRA abgestimmt. Bei 
zukünftigen Neubau-
ten, die die genannten 
15 m Abstand zur 
Kreisstraße unter-
schreiten ist mit dem 
LRA Kontakt aufzu-
nehmen und eine ent-
sprechende Befreiung 
einzuholen.  

   Einfriedungen, Stützmauern und Bepflanzun-
gen 

 
Einfriedungen, Stützmauern und Bepflanzun-
gen dürfen die Sicht des Verkehrs an der 
Einmündung zur K 1002 nicht einschränken. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 

   Beleuchtungen 
 
Beleuchtungen der Verkehrsflächen sowie 
Außenbeleuchtung dürfen den Verkehr der 
Kreisstraße darf nicht blenden. 
 

 
 
Kenntnisnahme 

   Parkplätze 
 
Parkplätze sind so anzulegen, dass der Ver-
kehr der Kreisstraße nicht geblendet wird. 
 

 
 
Kenntnisnahme 

   Straßenverkehr und Ordnung (Herr Ke-
ckert, Tel.: 07031/663-1097) 

Auf die Stellungnahme aus 2019 wird ver-
wiesen: 

Gegen die aktuellen Planungen bestehen 
aus Sicht der Straßenverkehrsbehörde des 
Landkreises Böblingen keine Bedenken. Ein 
fachlicher Austausch zur Planung hat bereits 
im Rahmen eines Scoping-Termins stattge-
funden. 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Der Straßenverkehrsbehörde ist rechtzeitig 
ein (angepasster) Beschilderungs- und Mar-
kierungsplan vorzulegen. 

Es wird entsprechend 
verfahren.  

   Stellungnahme vom 12.09.2019 
Gegen die aktuellen Planungen bestehen 
aus Sicht der Straßenverkehrsbehörde des 
Land-kreises Böblingen keine Bedenken. Ein 
fachli-cher Austausch zur Planung hat bereits 
im Rahmen eines Scoping-Termins stattge-
funden.  
Der Straßenverkehrsbehörde ist rechtzeitig 
ein (angepasster) Beschilderungs- und Mar-
kie-rungsplan vorzulegen.  
 

 
Kenntnisnahme 

   
ÖPNV (Frau Schmauderer, Tel.: 07031/663-
1503) 

In Ehningen verkehren aktuell die Linien 764, 
768 und 752 - jeweils als überregionale Li-
nien. 

Derzeit befährt kein Linienbus die Nordwest-
liche Randstraße. Alle Linien bedienen die 
innerörtlichen Bushaltestellen im Ortskern 
von Ehningen.  

Geplant ist eine einseitige Haltestelle auf der 
Nordwestlichen Randstraße, etwas unterhalb 
des neuen Gewerbegebiets. Aus verkehrli-
cher Sicht nehmen wir wie folgt Stellung da-
zu: 

Das Potential (Fahrgastnachfrage) zur An-
bindung des neuen Gewerbegebiets ist der-
zeit fraglich und sicherlich von den angesie-
delten Gewerbetreibenden abhängig. Eine 
Aussage zur verkehrlich sinnvollen Anbin-
dung mit durchschnittlich 5 - 10 Fahrgästen 
pro Kurs, kann derzeit noch nicht getroffen 
werden. 

Vorstellbar wäre ggf. eine Anbindung des 
Gewerbegebietes mit einer Schleifenfahrt, 
evtl. durch die Linie 752 oder 764. Für diese 
Schleifenfahrt könnte die Pausenzeit am 
Bahnhof Ehningen der Linie 752 oder 764 
genutzt werden. 

Nach der Fahrt zum S-Bahnhof könnte der 
Bus anschließend das Gewerbegebiet anfah-
ren. Allerdings entstehen durch diese Ring-
fahrt zusätzliche Kilometer und damit Kosten. 
Eine Haltestelle könnte dann einseitig inner-
halb des Gewerbegebiets ausgewiesen wer-
den. 

Die Linie 752 ist dem Linienbündel 8 des 
Landkreises Böblingen zugeordnet und wird 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Lage und Anbin-
dung der Bushaltestelle 
wird im weiteren Ver-
fahren in Absprache 
mit den Busunterneh-
men nach Untersu-
chung der voraussicht-
lichen Fahrgastabde-
ckung festgelegt. 
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zum 01.01.2024 neu vergeben. Die verkehrli-
chen Planungen zur Vergabe sind abge-
schlossen. 

Die Linie 764 ist dem Linienbündel 5 des 
Landkreises Böblingen zugeordnet und hat 

noch eine Laufzeit bis zum Dezember 2028.  

8 Verband 
Region 
Stuttgart 

05.12.2022 In unserer zustimmende Stellungnahme vom 
17.10.2019 wurde Folgendes vorgebracht: 
„1. Der Planung stehen keine Ziele der Regi-
onalplanung entgegen. 
2. Das neu entstehende Gewerbeflächenpo-
tenzial ist bei der Fortschreibung des Flä-
chennutzungsplans zu 
berücksichtigen. 
3. Es wird darauf hingewiesen, dass die regi-
onalplanerischen Regelungen bzgl. der Zu-
lässigkeit von 
Einzelhandelsnutzungen bei den Festsetzun-
gen des Bebauungsplans zu beachten sind. 
4. Die mit dem Vorbehaltsgebiet Landwirt-
schaft verbundenen Belange sind bei der 
Abwägung besonders zu 
berücksichtigen. 
5. Es wird empfohlen, Wohnnutzungen nur 
deutlich untergeordnet zuzulassen, um die 
Flächen vorrangig für 
gewerbliche Nutzungen vorzuhalten sowie 
mögliche Nutzungskonflikte hinsichtlich im-
missionsschutzrechtlicher 
Belange zu vermeiden. 
6. Auf das nördlich des Plangebiets befindli-
che Vorbehaltsgebiet für den Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe wird 
hingewiesen.“ 
 
Der vorliegenden Planung stehen keine Ziele 
der Regionalplanung entgegen. 
 
Der unter Punkt 3 vorgebrachte Hinweis zu 
Einzelhandelsnutzungen wurde im Bebau-
ungsplanverfahren 
umgesetzt. 
 
Die mit dem Vorbehaltsgebiet für Landwirt-
schaft verbundenen Belange (Punkt 4) wur-
den im Umweltbericht des 
parallel laufenden FNP-Verfahrens berück-
sichtigt. 
 
Der Punkt 5 wurde im Bebauungsplanverfah-
ren umgesetzt. 
 
Auf das nördlich des Plangebiets befindliche 
Vorbehaltsgebiet für den Abbau oberflächen-
naher Rohstoffe wird wiederum hingewiesen. 
 
Wir bitten Sie, uns nach Inkrafttreten der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Es wird entsprechend 



Anlage 6 
 

 

Gemeinde Ehningen   - 17 – 
Bebauungsplan “Gewerbegebiet Leimental/Mahden” – Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB 
Stand 12.01.2023 

 

Rotebühlstr. 169/1 

70197 Stuttgart 

 Tel. 0711/64869-200 

 Fax 0711/64869-299 

www.arp-stuttgart.de 

 
 

Rechtskraft ein Exemplar der Planunterlagen 
(digital) zu überlassen. 

verfahren.  

9 Netze BW 
GmbH 

09.12.2022 Unsere Stellungnahme vom 2. September 
2019 hat weiterhin Bestand. 
 

Kenntnisnahme 

   
Stellungnahme vom 02.09.2019: 

Stromversorgung 

Im Planbereich unterhalten wir folgende An-
lagen 

• Umspannstation Leimental 

• 20-kV-Freileitung UST Leimental - 
UST Nordwestliche Randstraße 

• 20-kV-Freileitung UST Leimental - 
UST Baresel 

• 20-kV-Kabel UST Leimental - UST 
Keck 

• sowie mehrere Niederspannungska-
bel zur Versorgung der bestehenden 
Gebäude 

Im geplanten Ausbaubereich werden wir 
nach Fertigstellung der MSP- Verkabelung 
UST Leimental - UST Nordwestliche Rand-
straße die betroffene Freileitung zurückbau-
en. Ansonsten sind im Ausbaubereich derzeit 
keine weiteren Baumaßnahmen geplant. Um 
gegenseitige Beeinflussungen und Schaden 
zu vermeiden, ist bis dahin ein ausreichender 
Abstand einzuhalten. Im Bereich der 20-kV-
Freileitung ist bis dahin darauf zu achten, 
dass mit Baugeräten oder anderen Gegen-
ständen stets ein Abstand von mindestens 
5,0 m zu den Leiterseile eingehalten wird. Es 
sind deshalb alle Beteiligten von dieser Not-
wendigkeit anhand des Merkblatts Bagger 
und Krane - Elektrische Freileitungen” der 
Bau- Berufsgenossenschaft zu unterrichten. 

Wir bitten Sie, unsere bestehende Um-
spannstation Leimental als Versorgungs-
fläche nach § 9 (1) 12 BauGB festzuset-
zen. Außerdem benötigen wir für die elekt-
rische Versorgung des Baugebiets vo-
raussichtlich zwei Umspannstationen, die 
durch Dienstbarkeiten gesichert werden 
sollen. Der Platzbedarf beträgt jeweils ca. 
4,0 m x 5,0 m. Wir bitten Sie, diese Plätze 
im Einvernehmen mit uns festzulegen. 
 
Einen Bestandsplan haben wir zu Ihrer 
Information beigelegt. 

 

Kenntnisnahme. 
Die bestehende Um-
spannstation am 
Grubstockweg wird 
im Plangebiet in Ab-
stimmung mit der 
Netze BW ersetz. 
In der Planzeichnung 
des Bebauungspla-
nes wurde ein neuer 
Standort als Versor-
gungsfläche mit der 
Zweckbestimmung 
Elektrizität festge-
setzt. 
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Gasversorgung  

Für die Erschließung des Gewerbegebiets 
mit Gas ist die Erweiterung unseres Erdgas-
netzes erforderlich. Die Netze BW wird je-
doch erst anhand der tatsächlichen Nachfra-
ge und unter Beachtung der wirtschaftlichen 
Kriterien über die Erweiterung des Gasnetzes 
entscheiden. 

Wir bitten Sie um eine weitere Beteiligung am 
Verfahren und um möglichst frühzeitige Mit-
teilung des geplanten Baubeginns. 

 

Kenntnisnahme. 
Es wird entsprechend 
verfahren. 
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Über die Stellungnahmen der Nachbargemeinden wird im Folgenden berichtet: 
____________________________________________________________________ 
 

 

1 Gemeinde 
Gärtringen 

25.11.2022 Die Belange der Gemeinde Gärtringen sind 
nicht berührt und die Gemeinde Gärtringen 
hat keine Einwände. 

Kenntnisnahme 

2 Gemeinde 
Aidingen 

09.12.2022 Die Gemeinde Aidingen hat keine Einwände.  Kenntnisnahme 

  

 
 
 
 
Von folgenden Stellen gingen keine Stellungnahmen ein: 
 

 Behörden u. sonstige Träger öffentlicher Belange 

1 Bundesnetzagentur Dienstgebäude Bonn 

2 IHK Mittlerer Neckar Böblingen 

3 Polizeidirektion Böblingen 

4 BUND Landesgeschäftsstelle Stuttgart 

5 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg 

6 NABU Baden-Württemberg 

7 Netz BW GmbH 

8 Unitymedia GmbH 

9 Regional Bus Stuttgart 

10 VVS Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH 

11 Friedrich Müller Omnibusunternehmen 

12 Pflieger Reise- und Verkehrs-GmbH + Co. KG 

13 Gemeindeverwaltungsverband Gärtringen 

14 Gemeindeverwaltung Aidingen 

15 Gemeindeverwaltung Altdorf 

16 Gemeindeverwaltung Hildrizhausen 

17 Stadt Böblingen 

18 Stadt Holzgerlingen 

 

 
 


